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§ 860a ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

Bis zur Vollendung der Leistung kann die Auslobung in derselben Form, in welcher sie bekannt gemacht war, oder

einer gleich wirksamen Form, oder durch besondere Mitteilung widerrufen werden, wenn anders darauf in der

Bekanntmachung nicht ausdrücklich oder durch Bestimmung einer Frist verzichtet ist. Der Widerruf ist aber

unwirksam gegenüber demjenigen, der die Leistung im Hinblick auf die Auslobung vollbracht hat, wenn er dartut, daß

der Widerruf ihm zu dieser Zeit ohne sein Verschulden nicht bekannt geworden war.
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